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Vorwort

Die Arbeitsgruppe legt hiermit ihren zweiten Bericht zur Verwaltungsstrukturreform in Schleswig-Holstein zur Diskussion in der Partei und in der Öffentlichkeit vor.

Im ersten Bericht vom 8. Januar 2004 haben wir einen Vorschlag für eine Vereinfachung des Aufbaus der kommunalen Verwaltungen einschließlich einer Funktionalreform vorgestellt. Vorgeschlagen wurde, durch die Bildung von handlungsfähigen Amtsgemeinden und Regionen unter Auflösung der Kreise mehr Bürgernähe, Demokratie und Effizienz zu erreichen. 

Seitdem ist viel passiert: In den Verhandlungen zum rot-grünen Koalitionsvertrag konnten wir die SPD überzeugen, unser Konzept weitgehend als Handlungslinie für die Landesregierung Schleswig-Holstein zu übernehmen. Als dann aber die Große Koalition gebildet wurde, war der Mut für das Notwendige wieder zu klein. Statt Reduzierung und Verschlankung mit mehr Demokratie und Bürgernähe soll jetzt alles komplizierter und sogar eine zusätzliche Ebene geschaffen werden. 

In fast jeder Diskussion in den vergangenen zwei Jahren wurde gefragt, welche Aufgaben denn in Zukunft auf welcher Ebene durchgeführt werden sollen. Dieser Bericht beantwortet genau diese Frage.  

Die hier vorgelegten Vorschläge sind Ergebnis vieler Diskussionen mit Kommunal- und LandespolitikerInnen. Miteinbezogen haben wir die Erfahrungen der „Region Hannover“, den Vorschlag der Kieler Oberbürgermeisterin zu einer Aufgabenreform der Region Kiel, die im vorigen Jahr beschlossene Gebiets- und Verwaltungsreform 2007 in Dänemark, die Ergebnisse des grünen Regionalkongresses zur Weiterentwicklung von KERN vom September 2004 in Plön und eine Reihe weiterer kommunaler Papiere aus der aktuell stattfindenden Diskussion. 

Unser Vorschlag hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In einigen Bereichen haben wir uns sehr detailliert mit einer neuen Aufgabenstruktur beschäftigt, in anderen Bereichen sind noch Fragen der Aufteilung offen. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass Minderheitenschutz auch zukünftig kommunal garantiert wird.

Ziel dieses Berichtes ist es, einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion über die Verwaltungsreform in Schleswig-Holstein zu leisten.

Karl-Martin Hentschel, Landtagsfraktion


Markus Stiegler, Landesvorstand

Inhalt:

1.
Mitgearbeitet haben…………………………………………………..
4

2.
Auftrag der Arbeitsgruppe……………………………………………
5

3.
Unser Modell…………………………………………………….........
6

4.
Kriterien für die Zuordnung der Aufgaben…………………………
8

5.
Die Gemeinde als Kultur- und Bildungszentrum………………….
9

6.
Die Gemeinde als integrierter Sozialraum………………………...
11

7.
Neue Aufgabenverteilung für Wirtschaft, Bauen und Verkehr….
13

8.
Daseinsvorsorge, Justiz und öffentliche Sicherheit……………...
15

9.
Neue Strukturen für Umwelt und Landwirtschaft…………………
17

10.
Neuordnung der staatlichen Finanzstrukturen……………….......
18

11.
Zusammenfassung…………………………………………………..
18

1.  Mitgearbeitet haben:

Angelika Birk
Sprecherin Kreisverband Lübeck

Wolfgang Dutsch
Vorsitzender Kreisverband Segeberg

Joachim Germer
Vorsitzender Kreistagsfraktion Stormarn

Thomas Giese
Vorsitzender Kreistagsfraktion Pinneberg

Conrad Hansen 
Ratsmitglied Kiel

Karl-Martin Hentschel 
stellvertretender Vorsitzender Landtagsfraktion

Rainer Kirchhefer
Sprecher Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheit

Anne Lütkes 
Vorsitzende Landtagsfraktion

Carsten Mulzer
Rechtsreferendar in der Landtagsfraktion

Monika Obieray
Vorsitzende Kreistagsfraktion Ostholstein

Inge Roth
Geschäftsführerin Kreis Plön 

Jürgen Ruge 
Vorsitzender Kreistagsfraktion Steinburg

Markus Stiegler
Landesschatzmeister 

Andreas Tietze 
Vorsitzender Kreistagsfraktion Nordfriesland

Bernd Voß
Sprecher Landesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft

Wir bedanken uns für die zahlreichen Anregungen und Vorschläge aus Verbänden, Verwaltungen und Politik in Land und Kommunen. 

Die Redaktion des Textes und der Grafiken erfolgte durch Thomas Lange.

2.  Auftrag der Arbeitsgruppe

Der Arbeitsauftrag für diesen zweiten Bericht beruht auf dem Beschluss „Positionspapier zu den Leitlinien zur künftigen kommunalen Struktur“ des Kleinen Parteitages von Bündnis 90/Die Grünen Schleswig-Holstein vom 27.08.2005 in Lübeck:

Eckpunkte grüner Kommunalreform (Auszug)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halten an ihrem Vorschlag für eine Reform der Kommunalverwaltungen fest. Dies gilt insbesondere für folgende Eckpunkte:

· Zusammenfassung der Kreise und kreisfreien Städte zu vier bis fünf handlungsfähigen Regionen mit eigenen Regionalvertretungen und von diesen gewählten RegionalpräsidentInnen nach dem Vorbild der Region Hannover.

· Die regionale Neuordnung soll das Achsenkonzept im Hamburger Umland berücksichtigen, um eine Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Hamburg unter Stärkung der eigenständigen Rolle der Regionen zu ermöglichen. Dazu hat auch die IHK Kiel einen interessanten Vorschlag gemacht.

· Die Regionen übernehmen die Aufgaben der bisherigen Landesbehörden (Regionalplanung, Landesstraßen, Umwelt, Soziales, Arbeit, Kataster, ländliche Räume) sowie die regionalen Aufgaben der Kreise (Bus-ÖPNV, Berufsschulen, Krankenhäuser, Abfall, Kreisstraßen, überörtliche soziale Angelegenheiten usw.), die sie effizienter als das Land und ohne Interessenkollisionen durchführen können.

· Die Aufgaben gehen je nach Charakter der Aufgabe entweder in die kommunale Selbstverwaltung über oder werden im Auftrag des Landes wahrgenommen. Im zweiten Fall wird das direkte Weisungsrecht des fachlich zuständigen Ministeriums gestärkt, um Konflikte durch unterschiedlichen regionalen Vollzug zu vermeiden.

· Die Aufgaben der jetzigen Landkreise werden entweder auf die Regionen oder auf die reformierten Gemeinden, Amtsgemeinden und Städte übertragen. Auf die Kommunen gehen insbesondere die Schulaufsicht, die Bauämter, die Kfz-Zulassung, die Sozialämter und die Jugendämter der Kreise über. Eine genaue Aufgabenabgrenzung muss vorgenommen werden. Aufgaben mit überörtlichem Charakter gehen an die Region.

· Die kommunale Ebene wird zu handlungsfähigen Kommunen (Gemeinden, Städte oder Amtsgemeinden) mit einer Mindestgröße von ca. 20.000 Einwohnern entwickelt. Jede Kommune hat eine eigene Verwaltung, eine direkt gewählten BürgermeisterIn und einen Gemeinde-/Stadtrat. Ziel ist die Bildung von ca. 60 bis 70 kommunalen Verwaltungen in Schleswig-Holstein.

· Die bisher bestehenden Gemeinden bleiben als Ortsteile (Ortsgemeinden) mit einem Gemeinderat und einer/m ehrenamtlichen BürgermeisterIn bestehen und regeln ortsbezogene Aufgaben wie z. B. die Feuerwehr oder Kindergärten und Dorfgemeinschaftshäuser. Die Verteilung der Aufgaben zwischen den Amtsgemeinden und den Ortsgemeinden wird in der. Hauptsatzung der Amtsgemeinde geregelt. Auch Städte können Ortsteil-/Dorfvertretungen mit eigenen Entscheidungsrechten und Budgetrechten haben.

Der Kleine Parteitag beauftragt den Landesvorstand, gemeinsam mit der Landtagsfraktion und kommunalen Entscheidungsträgern einen konkretisierten Vorschlag für die Aufgabenverteilung zwischen Land, Regionen und Kommunen zu erarbeiten.
3.  Unser Modell (siehe erster Bericht der Arbeitsgruppe)
a)  Die Selbstverwaltungs- und Verwaltungsebenen - und wo sie zu finden sind 

In Zukunft gibt es nach unserem Vorschlag (siehe ersten Bericht der Arbeitsgruppe) Verwaltungen auf drei Ebenen: Land, Region und Gemeinde (Amtsgemeinde, Stadt). 

Auf jeder dieser Ebenen gibt es gewählte Vertretungen, die sie demokratisch legitimiert kontrollieren: Der Landtag, der Regionstag und der Gemeinde-/Stadtrat.
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*Eine Amtsgemeinde besteht aus mehreren Ortsgemeinden. Anders als die heutigen Ämter hat sie einen Gemeinderat und einen hauptamtlichen Bürgermeister. Die Ortsgemeinden sind rein ehrenamtliche Selbstverwaltungen.

Die BürgerIn findet ihre Verwaltung grundsätzlich im Rathaus ihrer Gemeinde/Amtsgemeinde. Auch für alle staatlichen Aufgaben des Landes und der Region muss dort eine AnsprechpartnerIn zu finden sein. 

In flächenmäßig großen Gemeinden können neben dem Rathaus ein oder zwei dezentrale Bürgerbüros eingerichtet werden, wo möglichst viele Aufgaben direkt erledigt werden können oder – falls nicht – der/die BürgerIn Informationen bekommen kann.

Innerhalb der Amtsgemeinden und Städte soll es weiterhin Ortsgemeinden oder Stadtteile geben. Diese sollen eine/n ehrenamtliche/n BürgermeisterIn und einen Gemeinderat haben. Ihnen können eigenständige Aufgaben und die zugehörigen Finanzmittel  übertragen werden. 

b)  Beispiel für eine Gliederung Schleswig-Holsteins in Regionen
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Diese Karten sind nur als Beispiele zu verstehen. In der Arbeitsgruppe wurden auch andere Modelle mit fünf Regionen diskutiert. Wir sind jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Aufteilung in vier Regionen mehr Vorteile bringt. Eine ausführliche Begründung und Diskussion der möglichen regionalen Gliederung findet sich in unserem ersten Bericht.

4. Kriterien für die 
Zuordnung der Aufgaben 

Bei der Aufteilung der Aufgaben auf Gemeinden und Regionen sind wir von den beiden folgenden Überlegungen ausgegangen:

a) Gemeinde: „Alles soll vor Ort erreichbar sein, was den Bürger betrifft“

Erstes Ziel jeder Reform der Aufgabenstruktur muss die größtmögliche Bürgernähe der schleswig-holsteinischen Behörden sein. 

Das Motto ist: „Alles soll vor Ort erreichbar sein, was den Bürger betrifft.“ Alle staatlichen Dienstleistungen, bei denen die einzelne BürgerIn direkt in Kontakt mit einer Behörde tritt, sollen deshalb direkt bei den Gemeinden angesiedelt sein. Zumindest aber soll vor Ort ein Ansprechpartner erreicht werden können. Dadurch werden weite Wege zu den Regionalverwaltungen vermieden. In flächenmäßig großen Gemeinden kann dies durch die Schaffung von einem oder mehreren Bürgerbüros in der Gemeinde sichergestellt werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Ebene, auf der eine Aufgabe erledigt wird, in vielen Fällen neu bestimmt werden. Zahlreiche Aufgaben, die heute beim Kreis angesiedelt sind und deren Erledigung vom Bürger häufig lange Wege erfordern, können in Zukunft vor Ort erledigt werden. 

Andere Aufgaben sollten auf Grund ihrer Komplexität in der Region angesiedelt werden. Dann muss es aber vor Ort im Rathaus eine sachkundige AnsprechpartnerIn geben, die für die BürgerInnen die Kontaktperson ist. Um dies zu realisieren, wird auch die Nutzung von modernen Kommunikationstechnologien zwischen den Verwaltungen noch wichtiger werden. 

Bei bestimmten Aufgaben macht es auch Sinn, dass mehrere benachbarte Gemeinden einen gemeinsamen Sozialraum mit einer gemeinsamen Aufgabenerledigung bilden.

b) Die Region: Effizienz und Handlungsfähigkeit der Verwaltung

Auf der Regionalebene wollen wir durch die Zusammenlegung von Teilen der Kreisverwaltungen und von regionalen Landesbehörden effizientere und durch Synergien sparsamere Strukturen erreichen. 

Typischerweise sollen alle Aufgaben auf der Regionalebene angesiedelt werden, die von regionaler Bedeutung sind und deren Erledigung eine Kompetenz verlangt, die nicht in jeder Gemeinde vorgehalten werden kann. Zusätzlich erhält die Region die Aufsichtsfunktion über die Gemeinden.

Ansprechpartner der Regionalbehörde ist also nicht die einzelne BürgerIn, sondern größere Firmen, regionale Einrichtungen und die Gemeinden.

Gleichzeitig schlagen wir eine Entlastung der Gemeindeverwaltungen durch die Übernahme von nicht ständig anfallenden Aufgaben durch die Regionalverwaltungen vor. Betrifft diese Aufgabe jedoch den/die einzelne/n BürgerIn, dann muss es eine/n AnsprechpartnerIn für diese Aufgabe im Rathaus geben (s. o.).

Überblick über die Schwerpunkte nach der Neuverteilung

(hier nur ein grober Überblick – genaueres siehe in Abschnitt 5 bis 9)
	Kommune
	Region
	Land

	allgemeines Schulwesen und KiTas
	Berufsschulen
	Hochschulen

	die allgemeinen sozialen Einrichtungen 
	Regionalplanung, Wirtschaftsförderung, Regionalstraßen, ÖPNV
	Bundesstraßen und SPNV

	Arbeitsverwaltung und Jobcenter
	allgemeine Krankenhäuser
	Spezialkrankenhäuser

	Bauamt, Kfz-Anmeldung, Feuerwehr usw.
	Katastrophenschutz, Umwelt, Natur und Gewerbeaufsicht
	Finanzämter und Gerichte


Letztlich ist in diesem Vorschlag nicht die Ortsnähe der Regionalverwaltung wichtig, sondern die Bildung von Regionalstrukturen, die effektiv und kompetent den Mittelbau unseres Staates verwalten.

Bei der Übertragung von staatlichen Aufgaben vom Land auf die Regionen muss sicher gestellt werden, dass diese Aufgaben einheitlich durchgeführt und Überwachungsaufgaben wirksam wahrgenommen werden. Das gilt insbesondere für Fragen der Gewerbeaufsicht, Agrarpolitik und des Umweltschutzes. Dazu benötigt das jeweils fachlich zuständige Landesministerium anders als heute ein direktes Weisungsrecht gegenüber den regionalen Fachabteilungen.

5. Die Gemeinde als Kultur- und Bildungszentrum

Kern der zukünftigen Gemeinde ist die Schule als Kultur- und Bildungszentrum. Verbunden damit ist unsere Vorstellung von der Schule der Zukunft. Wir wollen, dass die Gemeinden Träger aller Schulen mit Ausnahme der Berufsschulen sein sollen, wie es auch im Koalitionsvertrag der Landesregierung vorgesehen ist.

Die kommunale Schule ermöglicht es, ihren Charakter als kommunales Kultur- und Bildungszentrum durch mehr Zusammenarbeit mit Kindergärten, Jugendzentren, Vereinen, der Volkshochschule und anderen gemeindlichen Jugendeinrichtungen zu stärken. 

Auch die Jugendhilfe soll enger mit den Schulen verzahnt werden. Dies geschieht durch örtliche AnsprechpartnerInnen, die in direktem Kontakt mit den Schulen arbeiten.  

Die Trägerschaft von Kindergärten und anderen Einrichtungen kann im Einzelfall auch von den Ortsgemeinden mit einem eigenen Budget wahrgenommen werden.

Eine gemeindliche Anbindung der Berufsschulen macht keinen Sinn. Es zeichnet sich schon heute ab, dass sich bei den Berufsschulen regionale und überregionale Strukturen entwickeln. Diese Entwicklung zeigt sich z.B. in der Bildung von Bezirksklassen und erfordert in Zukunft eine verstärkte Aufgabenteilung der Berufsschulen in der Region.

Eine Verlagerung nach unten verlangt aber auch hier einheitliche Standards, um eine einheitliche Umsetzung zu gewährleisten.

Aufgabenverteilung für Bildung, Jugend, Kultur und Sport *

	Gemeinde
	ehemals Kreis
	Region
	regionale Landes-Behörden
	Land

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Schulträgerschaft (Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschule, Gymnasien) **
	
	
	
	

	
	
	Aufsicht für allgemeinbildende Schulen und Kindertagesstätten
	
	

	
	
	
	
	

	Spielplätze, Kindertagestätten 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Berufsschule, Berufsfachschulwesen
	
	

	
	
	
	
	

	AnsprechpartnerIn vor Ort*
	
	Bafög-Leistungen
	
	

	
	
	
	
	

	AnsprechpartnerIn vor Ort* 
	
	Aufgaben als Träger der Jugendhilfe 
	
	

	
	
	
	
	

	AnsprechpartnerIn vor Ort*
	
	Unterhaltsvorschuss
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Aufgaben des Landesjugendamtes ***
	
	Oberste Landesjugendbehörde

	
	
	
	
	

	Jugendheime
	
	übergemeindliche Jugendhilfeeinrichtungen, Heimaufsicht nach KJHG
	
	

	
	
	
	
	

	Volkshochschulen
	
	VHS - Personalpool, Abstimmung Programme und Marketing
	
	

	
	
	
	
	

	Büchereien,

Museen ****
	
	Theater, Orchester,

 Museen ****
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Kreisarchive
	
	Landesarchiv

	
	
	
	
	

	
	
	Denkmalpflege
	
	LA für Denkmalpflege, Archäologisches LA 

	
	
	
	
	

	
	
	Fahrbüchereien
	
	

	
	
	
	
	

	Sportanlagen, 
Vereinsförderung
	
	Sporteinrichtungen regionaler Bedeutung, Sportförderung
	
	


* Zur Interpretation der Grafik: Die gelben Spalten stellen die vorgeschlagene Zuordnung von Aufgaben an Gemeinde und Region, die grüne an das Land dar. Die Pfeile stellen dar, woher die Aufgabe kommt, wenn sie bisher auf einer anderen Ebene wahrgenommen wurde. 

In der Spalte Land wurden nur einzelne Aufgaben exemplarisch aufgenommen, um die Übersichtlichkeit der Grafiken zu erhalten. Es ist selbstverständlich, dass für alle Aufgaben eine Aufsicht durch das zuständige Ministerium erfolgt.

Dort, wo in der Spalte „Gemeinde“ ein/e AnsprechpartnerIn vor Ort vorgesehen ist, ist die Gemeinde für die Abwicklung der Anträge/ Kontakt mit den BürgerInnen zuständig – die technische/rechtliche Abwicklung der Aufgabe erfolgt in der Region. 

**nicht berührt davon sind natürlich die freien und die dänischen Schulen, deren finanzielle Zuordnung nicht abschließend diskutiert wurde

*** Kommunalisiert, aber nur eine Einrichtung für alle Regionen

**** Museen mit regionaler Bedeutung sollen von der Region getragen werden, Museen lokaler Bedeutung können in den Gemeinden verbleiben.

Im Kulturbereich sollen regional bedeutende Einrichtungen wie große Museen, Orchester oder Theater durch die Region finanziert werden. Dies entspricht auch ihren Einzugsbereichen. Kleinere Einrichtungen verbleiben in den Gemeinden.

Das Landesjugendamt als obere Landesjugendbehörde soll in die Trägerschaft der  Regionen gegeben werden. Da aber eine Aufsplitterung auf vier Standorte nicht sinnvoll ist, sollte eine Region diese Aufgabe für alle durchführen.

6. Die Gemeinde als integrierter Sozialraum

Grundsätzlich sollen die zukünftigen Gemeinden in allen sozialen Fragen Ansprechpartner für die Bevölkerung sein. Die Verlagerung von sozialen Aufgaben von den Kreisen auf die Gemeinden kann allerdings im Einzelfall erfordern, dass verbindliche Rahmenvereinbarungen geschlossen werden oder Standards gesetzt werden, um die einheitliche Umsetzung und eine ausreichende Qualität der gesetzlichen Aufgaben sicherzustellen.

Es gibt darüber hinaus eine Reihe von Aufgaben (z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst, Frauenfachberatung, Frauenhäuser), bei denen trotz einer Gemeindegröße von 20.000 Einwohnern nicht sichergestellt werden kann, dass in jeder Gemeinde die entsprechende Kompetenz vorhanden ist. Für diese Aufgaben schlagen wir zwei Lösungswege vor:

a) Integrierte Lösung

Kleine Gemeinden können für mehrere verwandte Aufgaben eine gemeinsame Anlaufstelle einrichten, so dass die BürgerIn immer eine AnsprechpartnerIn vor Ort findet. Zur Stärkung der Fachkompetenz kann dieser integrierte Dienst auf Fachkompetenz der Regionalverwaltung oder einer Nachbargemeinde zurückgreifen.

b) Sozialraumlösung

Bei der Sozialraumlösung können zwei oder drei Gemeinden die Aufgaben gemeinsam lösen. Ein Beispiel hierfür wäre ein gemeinsamer Sozialpsychiatrischer Dienst der zukünftig benachbarten Amtsgemeinden Schrevenborn und Probstei im Kreis Plön.

In einigen Bereichen, wie der Kriegsopferfürsorge und dem Schwerbehindertenkündigungsschutz, macht es Sinn, die Aufgaben auf die Region zu übertragen. Trotzdem muss ein/e AnsprechpartnerIn im Rathaus jeder Gemeinde vorhanden sein.

Das Landesamt für soziale Dienste besteht aus vier Außenstellen, die jeweils einer Region zugeordnet werden können. Dies schließt eine gemeinsame Wahrnehmung von Spezialaufgaben durch Delegation auf eine Region nicht aus. Auch hier soll es in jeder Gemeinde eine/n AnsprechpartnerIn geben.

Die Jobcenter und das ALGII liegen mit Ausnahme der Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland nicht in der alleinigen Kompetenz der Kommunen. Wir schlagen jedoch vor, dass sich wenigstens die regionale Aufteilung an der zukünftigen kommunalen Struktur ausrichtet. Unser Ziel ist es, wie bei der Sozialhilfe in Zukunft die Arbeitsvermittlung und die Auszahlung des ALGII in der Verantwortung der Kommunen durchzuführen. 

Aufgabenverteilung für Soziales, Gesundheit und Ausländerwesen *

	Gemeinde
	bisheriger Kreis
	Region
	regionale Landes-Behörden
	Land

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Altenhilfe **
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Heimaufsicht
	
	

	
	
	
	
	

	Aufgaben als Träger der Sozialhilfe (tw, **)
	
	Aufgaben als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Sozialplanung
	
	

	
	
	
	
	

	AnsprechpartnerIn vor Ort*
	
	Kriegsopferfürsorgeleistungen
	
	

	
	
	
	
	

	AnsprechpartnerIn vor Ort*
	
	Kündigungsschutz von Schwerbehinderten
	
	

	
	
	
	
	

	AnsprechpartnerIn vor Ort*
	
	Aufgaben des Landesamtes für soziale Dienste
	
	

	
	
	
	
	

	Jobcenter, ALG2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Pflegesatzvereinbarung
	
	

	
	
	
	
	

	AnsprechpartnerIn vor Ort *
	
	Unterbringung Asylbewerber, Ausländerwesen, Allgemeines Ausländerrecht
	
	Zentrale Aufnahmeeinrichtung, Gemeinschaftsunterkunft

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Landesamt für Ausländerangelegenheiten

	
	
	
	
	

	Kurbetriebe
	
	Krankenhäuser
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Sicherstellung Medizinische Grundversorgung
	
	Krankenhausplanung

	
	
	
	
	

	
	
	Rettungsdienst, Regionale Einsatzleitstelle (Kap. 8)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Aufgaben des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitssicherheit (Kap. 7)
	
	Landeslabor

	
	
	
	
	

	Gesundheitsämter **
	
	
	
	


* Zur Interpretation der Grafik siehe Erläuterung der Grafik auf Seite 10

** Bei dieser Aufgabe sind auch integrierte Dienste (Zusammenfassung verwandter Arbeitsbereiche) und die gemeinsame Aufgabenerledigung durch benachbarte Gemeinden möglich und sinnvoll.

Im Ausländerbereich soll die bisherige Struktur weitgehend beibehalten werden. Das Land hält weiter die Zentrale Aufnahmestelle und die beiden Gemeinschaftsunterkünfte für AsylbewerberInnen vor (wobei in Zukunft eine davon ausreicht). Die Regionen regeln die Unterbringung der im Verfahren befindlichen AsylbewerberInnen. 

Die Entscheidungen über Anliegen ausländischer MitbürgerInnen und weitere Fragen des Ausländerrechtes sollen in den Regionen erfolgen, weil bei einer Zuordnung zu den Gemeinden die Gefahr einer politischen Einflussnahme zu groß wäre. Es muss aber unbedingt eine AnsprechpartnerIn vor Ort im Rathaus vorhanden sein. 

Im Gesundheitsbereich hat die Region die Aufgabe, die medizinische Grundversorgung sicherzustellen. Die allgemeinen Krankenhäuser sollen regionalisiert werden. Dies ermöglicht auch eine regionale Arbeitsteilung bei Spezialabteilungen. Das Land stellt über die Krankenhausplanung die landesweite gesundheitliche Versorgung und durch die Universitätskliniken die Maximalversorgung sicher.

Eine Optimierung des Rettungswesens soll durch die Schaffung jeweils einer regionalen gemeinsamen Einsatzleitstelle für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst erreicht werden.

7.  Neue Aufgabenverteilung für Wirtschaft, Bauen und Verkehr
Durch die Übernahme der regionalen Wirtschaftsförderung, die heute schon in vielen Kreisen durch Wirtschaftsfördergesellschaften regional organisiert ist, übernehmen die zukünftigen Regionen eine wichtige Verantwortung für die wirtschaftliche Fortentwicklung im Land. 

Die enge Verzahnung mit der gemeindlichen Wirtschaftsförderung muss dabei gewährleistet und gestärkt werden, wofür die Bildung von größeren und handlungsfähigen Gemeinden die Voraussetzung schafft.

Die kommunalen Aufgaben der Gewerbeaufsicht sollen mit den Aufgaben des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitssicherheit in den Regionen verschmolzen werden. 

Ein zentrales Gebäudemanagement und eine IT-Service--Stelle sollen als Angebot der Region vorgehalten werden, das freiwillig von den Gemeinden wahrgenommen werden kann.

Eine zentrale Aufgabe der Regionen wird die Regionalplanung sein. Die Erstellung des Landesraumordnungsplanes verbleibt beim Land. Die Detailplanung der Flächennutzung durch Bebauungs-, Flächennutzungs- und Landschaftspläne erfolgt durch die Gemeinden.

Die untere Bauaufsichtsbehörde wird in den Gemeinden angesiedelt, um sicherzustellen, dass Bauanträge vor Ort besprochen und entschieden werden. Die Aufsicht über größere gewerbliche und andere große Baumaßnahmen erfolgt über die Regionalbehörde.

Nachdem die Kataster in den letzten Jahren digitalisiert wurden, können die heutigen acht Katasterämter entsprechend der vier Regionen weiter zusammengefasst werden.

In der Verkehrspolitik ist das Ziel die Bildung von vier regionalen Verkehrsgesellschaften nach dem Vorbild des Verkehrsverbundes Region Kiel, um einen guten und effizienten öffentlichen Personennahverkehr zu organisieren. Diese sind auch die AnsprechpartnerInnen des HVV und stimmen den regionalen Verkehr mit dem HVV-Verkehr ab.

Aufgabenverteilung für Wirtschaft, Bauen und Verkehr *
	Gemeinde
	bisheriger Kreis
	Region
	regionale Landes-Behörden
	Land

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wirtschaftsförderung, Tourismus
	
	Regionale Wirtschaftsförderung, Technologiezentren
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Gewerbeaufsicht (Aufgaben des LA für Gesundheit und Arbeitssicherheit (Kap. 6))
	
	

	
	
	
	
	

	Bauleitplanung
	
	Regionalplanung
	
	Landesplanung

	
	
	
	
	

	
	
	Genehmigung
 Bauleitplanung
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Katasterämter
	
	Landesvermessungsamt

	
	
	
	
	

	untere Bauaufsichtsbehörde 
	
	untere Bauaufsicht für große Baumaßnahmen (Firmen, Supermärkte)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Angebot für die Kommunen: Zentrales Gebäudemanagement, IT
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Verkehrsplanung, 

Verkehrsaufsicht
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Organisation ÖPNV, Verkehrsunternehmen
	
	Organisation Schienenverkehr (LVS)

	
	
	
	
	

	Straßenbau und Unterhaltung Gemeindestraßen
	
	Straßenverkehrsbehörde, Strassenbaumeistereien, ehemalige Strassenbauämter (Planung, Bau- und Unterhaltung Kreis- und Landesstraßen, Unterhaltung Bundesstraßen und BAB)
	
	Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (Planung, Durchführung des Baus von Bundesautobahnen, Bundestrassen)

	
	
	
	
	

	KFZ-Zulassung, Führerscheine **
	
	Zulassung Spezialfahrzeuge*
	
	


* Zur Interpretation der Grafik siehe Erläuterung der Grafik auf Seite 10

** Die IT-technische Abwicklung dieser Aufgaben kann in Schleswig-Holstein oder sogar bundesweit zentralisiert werden

Der bisherige Landesbetrieb für Straßenbau (vier Straßenbauämter und das Landesstraßenbauamt) wird umstrukturiert. Die Aufgaben der Straßenbauämter gehen an die Region, der Landesbetrieb wird auf Koordinations- und überregionale Planungsaufgaben reduziert und ist nur noch für die Bundesautobahnen und Bundesstraßen zuständig.

Durch die Bildung von Regionen ergibt sich weiter die Möglichkeit, die Kategorien der Kreis- und Landesstraßen in Regionalstraßen umzuwandeln. Eine Zusammenfassung der Straßenmeistereien der Kommunen und des Landes unter regionaler Regie bedeutet auch den Wegfall einer Verwaltungsebene. Auch der laufende Unterhalt der Bundesautobahnen und Bundesstraßen wird von den regionalen Straßenmeistereien übernommen. 

Landesweit soll die Kfz-Zulassung, bis auf den Bereich von Spezialfahrzeugen, und die Führerscheinausgabe auf die Gemeinden übertragen werden. Auch dies ist ein deutlicher Vorteil für die BürgerInnen. Die IT-technische Abwicklung dieser Aufgaben sollte dagegen zentralisiert werden.

8.  Daseinsvorsorge, Justiz und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit

Im Bereich der Daseinsvorsorge bleiben die Aufgaben wie heute. Die Wasser-, Gas- und Fernwärmeversorgung verbleibt bei den Gemeinden.

Da das Feuerlöschwesen in der Fläche ehrenamtlich und kleinteilig organisiert ist, sollte hier die Möglichkeit bestehen bleiben, diese Aufgabe an die Ortsgemeinden zu delegieren.

Die Regionalisierung der Abfallbeseitigung entspricht der heutigen Entwicklung.

Dringend notwendig ist die Organisation des Katastrophenschutzes in der Region, um die vorhandenen Ressourcen effektiv nutzen zu können. Wenn ein wirklicher Katastrophenfall eintritt, haben sich die heutigen Kreisgrenzen schon längst als viel zu kleinteilig erwiesen. 

Von großer Bedeutung ist auch hier die schon lange diskutierte Einrichtung von gemeinsamen regionalen Einsatzleitstellen für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst (siehe oben).

Bei der Handhabung des Waffen- und Jagdwesens, insbesondere bei der Ausgabe von Waffenscheinen haben wir die einzige Ausnahme vom Prinzip, das für den Bürger stets die Gemeinde die Anlaufstelle sein soll, gemacht. Hier halten wir ein regionales landesweit einheitliches Verfahren für unabdingbar.

Die Polizei wird selbstverständlich nicht kommunalisiert. Allerdings sollten die Zuständigkeiten der Polizeidirektionen den Regionen angepasst werden. Entsprechend sollen sich die Reviere an den Gemeindegrenzen ausrichten. Jede Gemeinde soll mindestens eine Polizeistation haben.

Aufgrund der Größe der Gemeinden über ca. 20.000 EinwohnerInnen sollen diese grundsätzlich hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte einstellen. Durch die Zusammenführung der Gleichstellungsstellen der Kreise entsteht das Gleichstellungsamt.

Eine ähnliche Anpassung der örtlichen Zuständigkeiten an die regionale Struktur stellen wir uns auch für die Amts- und Landgerichte vor. Die Rechtsberatung und Antragstelle soll in Form eines Bürgerbüros im Rathaus gesichert werden. Hier ist jedoch die Diskussion in der Landesarbeitsgemeinschaft Demokratie und Recht noch nicht abgeschlossen.

Für die Finanzämter schlagen wir auch eine Anpassung der Zuständigkeiten an die neuen Regional- und Gemeindestrukturen vor.

Aufgabenverteilung Daseinsvorsorge, Sicherheit, Justiz und Finanzen *

	Gemeinde
	bisheriger Kreis
	Region
	regionale Landes-Behörden
	Land

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Wasser-, Gas- und Fernwärmeversorgung
	
	Abfallbeseitigung
	
	

	
	
	
	
	

	Energieversorgung, Konzessionsrecht
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Feuerlöschwesen
	
	Katastrophenschutz, Brandschutz
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Regionale Einsatzleitstellen für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Waffen- und Jagdwesen
	
	

	
	
	
	
	

	Einwohnermelde-, Standesamts- und Ausweiswesen
	
	
	
	Statistisches Landesamt

	
	
	
	
	

	AnsprechpartnerIn vor Ort
	
	Serviceaufgaben: Abwicklung von Kommunalsteuern und Grundbesitzabgaben, Gerichtliche Mahnverfahren, Datenschutz
	
	

	
	
	
	
	

	Polizeistationen, -reviere **
	
	Polizeidirektionen **
	
	Landespolizeiamt

	
	
	
	
	

	Gleichstellungsbeauftragte
	
	Gleichstellungsamt
	
	

	
	
	
	
	

	Bürgerbüro mit Rechtsberatung und Rechtsantragstelle **
	
	Amts- und Landgerichte **
	
	Obere Landesgerichte

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Justizvollzugsanstalten, Jugendanstalten, Jugendarrestanstalten

	
	
	
	
	

	
	
	Finanzämter **
	
	Landeskasse

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Landesbesoldungsamt


* Zur Interpretation der Grafik siehe Erläuterung der Grafik auf Seite 10

** Polizei, Gerichte und Finanzämter werden nicht kommunalisiert, aber in ihrer regionalen Zuständigkeit den Regionen und Kommunen angepasst. Das Bürgerbüro ist in Trägerschaft der Gerichte.

9. Neue Strukturen für Umwelt und Landwirtschaft

Die Zusammenführung der Unteren Naturschutzbehörden und der Aufgaben der Staatlichen Umweltämter kann zu einer wirksamen und effektiven Umsetzung des Natur- und Umweltrechtes führen. Wichtig dafür ist das direkte Weisungsrecht (Dienst- und Fachaufsicht) des Fachministeriums, um eine einheitliche und wirksame Umsetzung des Natur- und Umweltschutzes sicherzustellen.

Die exekutiven Aufgaben, die einheitlich auf Landesebene durchgeführt werden müssen, da sonst zusätzliche Fachleute und damit Kosten in den Regionen erforderlich wären, werden in einem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Küstenschutz zusammengefasst. Hierzu gehören u. a. auch die Abfallwirtschaft aus dem heutigen Landesamt für Natur und Umwelt, der Immissionsschutz, die Überwachung und Genehmigung großer Anlagen, die Umsetzung von EU-Recht im Naturschutz, der Hochwasser- und Küstenschutz sowie sinnvollerweise auch die Überwachung der Atomtechnischen Anlagen. Aus dem Bereich Landwirtschaft ist das Landesamt zuständig für die Rechtsfelder Düngemittel, Saatgutrecht, Pflanzenschutz, Tierschutz, Gentechnik. 
Aufgabenverteilung Natur- und Umweltschutz und Landwirtschaft *

	Gemeinde
	bisheriger Kreis
	Region
	regionale Landes-Behörden
	Land

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Landschaftspflege
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Untere Naturschutzbehörde
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Aufgaben der Staatlichen Umweltämter **
	
	Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft 

	
	
	
	
	

	
	
	Umweltverträglichkeitsprüfung für kommunale Vorhaben
	
	

	
	
	
	
	Landesinstitut für Natur- und Umweltschutz ***

	
	
	Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde
	
	

	1
	
	
	
	

	Ansprechpartner für private Anliegen ****
	
	Aufgaben der unteren Wasserbehörde
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Gewässer-, Hochwasser-, Küstenschutz
	
	Nationalparkamt 

	
	
	
	
	

	
	
	Aufgaben der Forstämter, Landes- und Kreisforsten
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Aufgaben der Ämter für ländliche Räume
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Veterinärangelegenheiten
	
	


* Zur Interpretation der Grafik siehe Erläuterung der Grafik auf Seite 10

**Aufgabenaufteilung siehe unten im Text

*** Das LINU ist dem Landesumweltamt zugeordnet als angegliederte Forschungseinrichtung

**** Beispiel: Regenwasserversickerung, private Kläranlagen
Die Überwachung kleinerer Anlagen, die nur einer Baugenehmigung bedürfen, erfolgt durch die Regionen. 
Das heutige Landesamt für Natur und Umwelt wird in ein Landesinstitut umgewandelt, das für Grundsatzfragen und wissenschaftliche Untersuchungen zuständig ist und dem Landesamt eingeordnet wird. 

Das Nationalparkamt Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, dessen Aufgabenbereich über zwei Regionen reicht, soll auch wegen der landespolitischen Bedeutung des Wattenmeeres als Aufgabe des Landes bestehen bleiben.

In der Übertragung der Forstämter und –aufsicht auf die Regionen besteht die Möglichkeit, durch die Zusammenlegung der Kreis- und Landesforsten zu einer einheitlichen Forstbewirtschaftung zu kommen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Standards der Landesforstverwaltung beibehalten werden. Die verschiedenen Funktionen des Waldes als Erholungsraum, als Raum für den Naturschutz und als Wirtschaftsobjekt sollen dabei gleichberechtigt sein.

Die Ämter für ländliche Räume sollten den Regionen zugeordnet werden. Dazu kommen dann von den bisherigen Kreisen die Veterinärangelegenheiten.

10.  Neuordnung der staatlichen Finanzstrukturen

Es ist klar, dass eine Neustrukturierung der Aufgaben mit einer Neustrukturierung der Finanzen einhergeht. Die Arbeitsgemeinschaft betrachtet es nicht als ihre Aufgabe, einen Vorschlag für eine kommunale Steuerreform zu machen.

Uns erscheint es sinnvoll, nach einer Entscheidung über die Neuverteilung der Aufgaben zu untersuchen, welche finanziellen Auswirkungen einschließlich des kommunalen Finanzausgleichs die geplanten Veränderungen haben. Erst dann können die jeweiligen notwendigen Finanzzuweisungen für die Kommunen und Regionen bestimmt werden. 

Innerhalb der Gemeinden und Städte soll eine Verteilung von Geldern durch die Amtsgemeinde/Stadt an die zugehörenden Ortsgemeinden/Stadtteile möglich sein. Dies geschieht durch Beschluss der Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

11.  Zusammenfassung

Dieser zweite Bericht hat das Ziel, eine neue Verteilung der Selbstverwaltungsaufgaben und der staatlichen Aufgaben zu finden, die der im ersten Bericht vorgeschlagenen neuen Struktur mit größeren Gemeinden und der Schaffung von Regionen entspricht. 

Damit tragen wir auch der Forderung von vielen KommunalpolitikerInnen Rechnung, endlich konkret zu beschreiben, welche Aufgabe auf welcher Ebene erledigt werden soll. Denn letztlich muss die Verwaltungsstrukturreform Folge einer neuen Aufgabenverteilung sein und nicht umgekehrt.

Wir betonen an dieser Stelle erneut, dass eine Neuordnung der kommunalen Ebenen und ihrer Zuständigkeiten notwendigerweise mit einer entsprechenden Neuordnung der Selbstverwaltung einhergehen muss. Amtsgemeinden und Regionen brauchen eigene Kommunalparlamente. Die Kommunalreform kann nur gelingen im Zusammenspiel von BürgerInnen, Verwaltungen und ehrenamtlicher Politik.

Das Ergebnis dieser Arbeit bestätigt und konkretisiert unser im ersten Bericht vorgelegtes Konzept. Mit einer einzigen Ausnahme (Waffenwesen) halten wir es für machbar, dass die/der einzelne BürgerIn für alle Aufgaben des Staates und der Selbstverwaltung eine AnsprechpartnerIn in ihrem/seinem Rathaus findet.

Im Unterschied zum SSW halten wir daran fest, dass es unterhalb der Amtsgemeinde (die an die Stelle des heutigen Amtes tritt) auch in Zukunft Ortsgemeinden gibt, die aus Dörfern oder Stadtteilen bestehen. Diese Ortsgemeinden sollen einen ehrenamtlichen Rat und ehrenamtlichen Bürgermeister haben – aber keine eigene Verwaltung. Sie können eigenständige Aufgaben mit den nötigen Finanzen übertragen bekommen. 

Die neuen Regionen sollen nicht Ansprechpartner des einzelnen Bürgers sein, wohl aber für große Firmen, Verbände, Kommunen und öffentliche Einrichtungen. Das wesentliche Ergebnis des vorliegenden Berichtes ist, dass es tatsächlich möglich ist, alle Aufgaben der bisherigen Kreise auf die neuen Gemeinden und Regionen sinnvoll zu verteilen, wenn die Städte, Gemeinden bzw. Amtsgemeinden ein Größe von mindestens ca. 20 000 Einwohnern haben.

Dagegen ist die bisherige Struktur der Kreise für eine Verlagerung von staatlichen Landesaufgaben auf die kommunale Ebene nur in Ausnahmefällen geeignet. Der Plan der Landesregierung, die zusätzliche Ebene der kommunalen Verwaltungsregionen (auch Dienstleistungszentren genannt) einzuführen, ist kein Gewinn, sondern vielmehr das Eingeständnis und der Beleg dafür, dass eine Verlagerung vieler Landesaufgaben auf die heutigen Kreise nicht möglich ist.

Auch die von der Landesregierung vorgeschlagene Mindestgröße von 8.000 Einwohnern pro Verwaltung reicht nicht aus, um alle Aufgaben für den Bürger zusammenzufassen und effiziente Verwaltungen zu schaffen. Dagegen ermöglicht unser Vorschlag sogar den Wegfall einer kompletten Verwaltungsebene – nämlich die der Kreise. 

Zugleich gelingt es uns, den Grundsatz zu verwirklichen: Alles, was den/die BürgerIn betrifft, findet sie/er im Rathaus. Für alles, was die BürgerIn betrifft, ist ihre Gemeinde, ihre Gemeindeverwaltung und ihre BürgermeisterIn zuständig. Das ist bürgerfreundlich, das ist demokratisch und effizient zugleich.
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Modell 1 ergibt folgenden Regionen:
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